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©a e§ al§ uitgemifj erfdjien, ob bag © racé bei- •Streifen 3Jiuvi 3to tïjïreuj uitb Stot^fieuj-

3 nt ut e n je e ju golge einer metjrfacf) befprod;enen Stenberung bei ^nöSric^titng bei ©ottljarbbahn anfielt en

halten treibe, fjaben mir jioai burd; ©imeichuitg bei bereits fertig geftellten tec£;nifcfteu kollagen unb Seifhtitg

be§ ginanjauSroeifeS für bie Strafe 3Jluti-5ïiot^ïreuj unferfeitS ben un§ obliegenben S3erpflid;tungen ©einige

geleiftet, jebocl; gleichzeitig um griftvertangerung f ft i beit S3 eg i n ti bei (Srbarbeiten uad;gefud;t, beut

Sdjroeij. ißunbeSratl) anheimfteßenb, ob er jefet fcfjon eine beftimmte fjrift feftfeijen mode, bie je ttad; Untftäubeit

inieber 311 oeifängein märe, ober ob er eine ©rftiecfuug be§ bejiiglidjen ©ertniite§ auf unbeftimmte ,3eit geiuäbjren

motte, in bei SDteinung, baff eift und) eifotgtei ©oitfolibiiuitg bei ©ottfjaibunteiiiefjinuug eine beftimmte grift

feftgefefct mürbe,

©ejügtid; ber Strecfe 3icttjfreuj ,3ntiiieitfee fugten mir um eine ©iftrecfung bei grift für ©in=

reicfiuitg ber ted)nifd;eit uitb finanziellen SSoitagen bis auf fecl)§ SDiouate ttad) erfolgter Dïeconftruction unb befi=

nitioei geftftettnng ber ©racéplane für bie ©otttjaibba^n uad;.

©er ©ntfctjeib bei 23utibesbet)öiben itt biefer Slngelegenheit ftetjt ttod; au§.

üJcit bei ©ifenbaE)nunteiiiet)mung SBof)Ien 33remgaiten tft am 21. Stuguft eine llebereinfunft be=

treffenb bie gem ein f et) a f 11 i et) e SSenüfsung bei Station SBot)ten abgefdjtoffeu raoiben.

Saut biefem SSeitrage fte£)t bei genannten Unternehmung bie tKitbeitüijung bei Station ilöofjten für ben

betrieb in itjiem gangen Umfange 511, immerhin unter SBatjrung bei Sprtoritat für bie SSenütjung bind; bie

2largauijd;e Sübbafjn. ©er gefammte ©etriebSbienft ift and; für bie Unternehmung 2öot;ten=S3iemgaiten bind;

biejenige SSermattung gn befolgen, metdier ber ©etiieb ber Stargauifcfiett Sübbal;n obliegt; bejüglid; bei t)iefür 51t

leiftenben ©ntfd;äbigung I;at befonbere SSerftänbigung ftattjufinben. ?Jür ba§ inSBot;Ien befinbticfie 23etrieb§mateiial,

©titer unb ©epäcf* u. f. m. übernimmt bie 21argauifd;e Sübbafm feine SSeiantroortlidifeit, mirb bagegen in üblicher

SBeife bie S]erfid;ernug bei bei ®emeinfd;aft bienenben Objecte auf @etneinfc£)aft§red)nung befolgen.

jyür ba§ Dfedjt bei Sölitbertüfeung gatjtt bie S3afinunteinehinung 2Bol;len=S3remgarten einen 5°/o 3i|1§ oon

einem ©ritttfjeil beS jeroeiligen SlnlagecapitaleS, unter ïtbjug ber auf ben §od)bau ber 2Bagen= unb 8ofomotu)=

remife oeimenbeteit ißaufumtne, fo lange biefe ©ebäulidffeiteit ooit 3Bol)len=S3remgaiten nicht beträfet merben. 2111=

fällig erforberlidje ©iroeiterungen 51t ©emeinfdhaftSjroetfen befolgt bie Slargauifcfje Sübbatjn, nac£)bem fie bem Somité

bei S3al;tniiiteiuel;muug 2BoE)(en=23iemgaiteit ©elegent;bit oerfd;afft l;at, fid; barübei auäjufprechen. Neubauten

unb (Einrichtungen, roelche nur einer einjelnen Sßermaltung bienen, fallen auch eingig ju bereu Saften.
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Da es als ungewiß erschien, ob das Tracö der Strecken Muri-Ro thkreuz und Roth kreuz-

Jmmensee zu Folge einer mehrfach besprochenen Aenderung der Zngsrichtung der Gotthardbahn aufrecht

erhalten werde, haben wir zwar durch Einreichung der bereits fertig gestellten technischen Vorlagen und Leistung

des Finanzausweises für die Strecke Muri-Ro thkreuz unserseits den uns obliegenden Verpflichtungen Genüge

geleistet, jedoch gleichzeitig um Fristverlängerung für den Beginn der Erdarbeiten nachgesucht, dem

Schweiz, Bundesrath anheimstellend, ob er jetzt schon eine bestimmte Frist festsetzen wolle, die je nach Umständen

wieder zu verlängern wäre, oder ob er eine Erstreckung des bezüglichen Termines auf unbestimmte Zeit gewähren

wolle, in der Meinung, daß erst nach erfolgter Consolidirung der Gotthardunternehmnng eine bestimmte Frist

festgesetzt würde.

Bezüglich der Strecke Rothkreuz-Jmmensee suchten wir um eine Erstreckung der Frist für

Einreichung der technischen und finanziellen Vorlagen bis auf sechs Monate nach erfolgter Reconstruction und

definitiver Feststellung der Tracöpläne für die Gotthardbahn nach.

Der Entscheid der Bundesbehörden in dieser Angelegenheit steht noch aus.

Mit der Eisenbahnnnternehmung Wohlen-Bremgarten ist am 21. August eine Uebereinkunft

betreffend die gemeinschaftliche Benützung der Station Wohlen abgeschlossen worden.

Laut diesem Vertrage steht der genannten Unternehmung die Mitbenützung der Station Wohlen für den

Betrieb in ihrem ganzen Umfange zu, immerhin unter Wahrung der Priorität für die Benützung durch die

Aargauische Südbahn. Der gesammte Betriebsdienst ist auch für die Unternehmung Wahlen-Bremgarteu durch

diejenige Verwaltung zu besorgen, welcher der Betrieb der Aargauischen Südbahn obliegt; bezüglich der hiefür zu

leistenden Entschädigung hat besondere Verständigung stattzufinden. Für das in Wohlen befindliche Betriebsmaterial,

Güter und Gepäck u. s. w. übernimmt die Aargauische Südbahn keine Verantwortlichkeit, wird dagegen in üblicher

Weise die Versicherung der der Gemeinschaft dienenden Objecte auf Gemeinschaftsrechnung besorgen.

Für das Recht der Mitbenützung zahlt die Bahnunternehmung Wohlen-Bremgarten einen 5"/° Zins von

einem Dritttheil des jeweiligen Anlagecapitales, unter Abzug der auf den Hochbau der Wagen- und Lokomotivremise

verwendeten Bausumme, so lange diese Gebäulichkeiten von Wohlen-Bremgarten nicht benützt werden. All-

fällig erforderliche Erweiterungen zu Geineinschaftszwecken besorgt die Aargauische Südbahn, nachdem sie dem Comits

der Bahnnnternehmnng Wohlen-Bremgarten Gelegenheit verschafft hat, sich darüber auszusprechen. Neubauten

und Einrichtungen, welche nur einer einzelnen Verwaltung dienen, fallen auch einzig zu deren Lasten,
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©te Uebereirtlunft unterliegt enter gegenfettigen einjährigen Äitnbigiittg. ülllfällige ©treitigfeiten tnerben

bent (SntfcEjeibe be§ ©djiueij. 23unbe§gerid)te§ unterftellt, fofern baffelbe bajtt competent ift, anbernfatlS einem non

betnfelben jit evnenitenbett nn§ bvei Sdlitgliebern befte^ertbert ©djiebSgericht.

2luf geftellteS Uufucheit erteilte ber ©djmeij. ©unbeSrath mit ©efdjluf) notit Ii. September 1876 bie

©rmäcfitigiutg, ba§ iD7 i t fi'tfjreit non Sßagen 1. Klaffe in ben bügelt ber ülargauifdjen ©übbaf)n git unten

taffeit, jebodj nur lätigfteitS bi§ jttr ©röffumtg ber gangen Siitie Slaratt, refp. 9iupper§mil=diofhfreu$, foroie unter

bent ©orbehalt, ben ©egenftanb and; nor biefeitt fjeitpuntte in üßieberertoäguitg ju gießen.

II.

üöafjniimt.

1. îedjmfdjc äBoravüeitcn.

a. StTiui-Smmenfce.

3n beu erften Diouateri best Berichtsjahres mürben fäimnttidje sptäne für bie ©treefe sKîurri3tothfreug

nottenbet uitb 9lnfartgS Oftober beut ©d)meg. BunbeSrathe gleichzeitig mit beut g-ittanjauSmeiS biefer ©treefe non

gelegt, ©omotjt über biefe ©orlagen als über baS beim ©c^iveig. BunbeSrattj eingereichte §riftnerlängerungS=

gefuef), roorüber ^h'ien an anberer ©teile berichtet morbeit ift, ftefjt gtir 3eit bie dtücfäufjerung ber Buitbe§be=

hörben nod) attS.

©ie tect)nifd;en ©tubienarbeiteit ber ©treefe 3totf)freuj=3>inmenfee; bereu ©inftellung mir 3jhnen unferm

legten Berichte inelbeteit, mürben int Berichtsjahr nicht roieber aufgenommen, med bie bejüglid) beS ÜlnfdjluffeS

au bie (Sottharbbahn beftetieube Unfidjerheit teiber nod) immer nidjt gehoben ift unb int Uebrigen bis gitnt cotn

ceffionSiuäjjigeu ©röffuungStermin oljtie irgeitb metd)en diad)theit ber ^eitpunf't ber fReconftruction ber (Sottf)arb=

bahnunternehmung fattit abgemartet roerben.

b. ?3ntj)fl-ijenbrd)tlioit.

(Semäjj beut mit ber ©djmeg. Diatioitalbahu unterm 15./29. September 1875 abgefd)toffenen ©ertrag

über getiieiufame .fjerftellung ber ©treefe OthmarfingemSeujburg, beffen mir int tefjtjährigen Beridjt ermähnt

haben, [jat bie ©übbahnunteritehmung bie fjerftellung beS Unterbaues für ein jtoeüeS Balmgeletfe gioifchen 2enj=

bttrg unb ^enbfchdon unb bie nötige ©rmeitentng ber an elfterem Ort beftefjeitben Bahnftation auszuführen,

©ie betreffenben Ißläne murbett BnfangS September bem ©chmeij. BunbeSrgthe norgelegt unb BnfangS October

non bemfetben genehmigt.
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Die Uebereinkunft unterliegt einer gegenseitigen einjährigen Kündigung. Allfällige Streitigkeiten werden

dem Entscheide des Schweiz. Bundesgerichtes unterstellt, sofern dasselbe dazu competent ist, andernfalls einem von

demselben zu ernennenden ans drei Mitgliedern bestehenden Schiedsgericht.

Auf gestelltes Ansuchen ertheilte der Schweiz. Bundesrath mit Beschluß vom 11. September 1876 die

Ermächtigung, das Mitführen von Wagen l. Classe in den Zügen der Aargauischen Südbahn zu

unterlassen, jedoch nur längstens bis zur Eröffnung der ganzen Linie Aarau, resp. Rnpperswil-Rothkreuz, sowie unter

dem Vorbehalt, den Gegenstand auch vor diesem Zeitpunkte in Wiedererwägnng zu ziehen.

II.

Vahnbal».

1. Technische Vorarbeiten,

a. Muri-Immensce.

Zu den ersten Monaten des Berichtsjahres wurden sämmtliche Pläne für die Strecke Muri-Rothkreuz

vollendet und Anfangs Oktober dem Schweiz. Bnndesrathe gleichzeitig mit dem Finanzausweis dieser Strecke

vorgelegt. Sowohl über diese Vorlagen als über das beim Schweiz. Bundesrath eingereichte Friftverlängerungs-

gesuch, worüber Ihnen an anderer Stelle berichtet worden ist, steht zur Zeit die Rückäußerung der Bundesbehörden

noch aus.

Die technischen Studienarbeiten der Strecke Nothkrenz-Zmmensee, deren Einstellung wir Ihnen in unserm

letzten Berichte meldeten, wurden im Berichtsjahr nicht wieder aufgenommen, weil die bezüglich des Anschlusses

an die Gotthardbahu bestehende Unsicherheit leider noch immer nicht gehoben ist und im klebrigen bis zum

concessionsmäßigen Eröffnungstermin ohne irgend welchen Nachtheil der Zeitpunkt der Reconstruction der Gotthard-

bahnunternehmung kann abgewartet werden.

p. Dîragg-Kendschition.

Gemäß dem mit der Schweiz. Nationalbahn unterm 15./29. September 1873 abgeschlossenen Vertrag

über gemeinsame Herstellung der Strecke Othmarsingen-Lenzbnrg, dessen wir im letztjährigen Bericht erwähnt

haben, hat die Südbahnunternehmung die Herstellung des Unterbaues für ein zweites Bahngeleise zwischen Lenzburg

und Hendschikon und die nöthige Erweiterung der an ersterem Ort bestehenden Bahnstation auszuführen.

Die betreffenden Pläne wurden Anfangs September dem Schweiz. Bundesrathe vorgelegt und Anfangs October

von demselben genehmigt.
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